
Covid-19-Präventionskonzept

gültig ab 23. Jänner 2022

I. COVID-19-BEAUFTRAGTE

Hauptverantwortlicher:

Mario Maier (Obmann-Stv.) 0676/30 26 883 mario.attersee@gmx.at

Bereichsverantwortliche siehe Anhang

II. ALLGEMEINES

1) Es dürfen nur Personen die Sportstätte betreten, die dem/der Trainer/in bzw. dem/der

vom  Sektionsleiter  bestimmten  Tagesverantwortlichen  einen  gültigen  2-G-Nachweis

vorweisen können.  In  den Sportstätten ist  –  außer  bei  der  Sportausübung  –  das

Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

2) Als  2-G-Nachweis  für  Personen  ab  dem  vollendenten  12.  Lebensjahr  gelten  jene

pyhsischen  oder  digitalen  Nachweise  samt  deren  Fristen,  die  nach  der  jeweils  vom

Bundesminister  für  Gesundheit  erlassenen  diesbezüglichen  Verordnung  anwendbar

sind.

3) Liegt  ein derartiger  Nachweis nicht vor,  darf  diese Person in die  Sportstätte nicht

eingelassen werden bzw. hat sie diese unverzüglich zu verlassen.

4) Bei Betreten der Indoor-Sportstätte ist  eine  Händedesinfektion durchzuführen. Nach

der Sportausübung ist die Sportstätte ehestmöglich zu verlassen. 

Erstellt am 22.01.2022 Schneeberger Seite 1 von 5

mailto:mario.attersee@gmx.at


III. SPORTBETRIEB

1)  Um am Sportbetrieb  teilnehmen zu können,  dürfen SpielerInnen sowie  TrainerInnen

keinerlei Anzeichen oder Symptome, die auf eine Covid-19-Infektion hinweisen, haben.

2) Der/die  TrainerIn bzw. der  Tagesverantwortliche hat die Personen die  länger als 15

min anwesend  sind,  zu  registrieren oder  deren  online-Registrierung

www.atsvlenzing.at zu  kontrollieren.  (Vor-  und  Familienname,  Anschrift,  Tel-Nr.

und/oder E-Mail) 

Keine Pflicht zur Registrierung: < 25 TeilnehmerInnen überwiegend im Freien. 

3) Diese Registrierung ist vom Registrierenden 28 Tage aufzubewahren und anschließend

zu vernichten. Die Daten dürfen nur der Gesundheitsbehörde bekannt gegeben werden,

wenn dies aufgrund des Contact-Tracings erforderlich ist.

IV. HYGIENE- UND REINIGUNGSMASSNAHMEN 

1) Die  der  Sportausübung  dienenden  Bereiche  sowie  die  Sanitärbereiche  und

Garderoben etc sind im Falle der Nutzung mindestens einmal täglich zu reinigen. Häufig

berührte Flächen (z.B. Türklinken, Armaturen, usw.) sind zu desinfizieren.

2) In der 3-fach-Sporthalle, der Turnhalle VS-Alt Lenzing und im ATSV-Vereinsheim (inkl.

WC-Anlagen  Stockhalle)  erfolgt  dies  durch  die  Gebäudeeigentümerin.  Für

Reinigungsmaßnahmen im Innenbereich der Stocksporthalle sowie des Bootshauses

haben die Sektionen Stocksport bzw. Kanu zu sorgen.

3) Allgemeingültige  Hygienemaßnahmen (Husten/Niesen  in  Ellbogen,  regelmäßiges

Händewaschen, Kennzeichnung der eigenen Utensilien,…) sind anzuwenden.

4) In den Sanitärräumen sind Flüssigseife und Einwegtücher sind bereitzustellen.

5) Trainingsutensilien u. Sportgeräte sind vor und nach der Benützung zu desinfizieren.

6) Auf eine möglichst gute Durchlüftung ist zu achten
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V. REGELUNGEN ZUM UMGANG MIT COVID-19

1) Jegliche  möglicherweise  mit  Covid-19  in  Verbindung  stehenden  Auffälligkeiten  eines

Vereinsmitglieds bzw. im nahen Umfeld des Vereinsmitglieds sind unverzüglich einem

Covid-19-Beauftragten des Vereins zu melden. 

2) Als derartige Auffälligkeit gilt jede Form einer  akuten respiratorischen Infektion (mit

oder ohne Fieber)  mit  mindestens einem der  folgenden Symptome für  das es keine

anderen plausiblen Ursachen gibt: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Katarrh der

oberen Atemwege, plötzlicher Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinns.

3) Der  Covid-19-Beauftragte hat  das  Vereinsmitglied  auf  die  Kontaktaufnahme  zur

Gesundheitshotline 1450 hinzuweisen und er informiert  unverzüglich einen Covid-19-

Hauptverantwortlichen. Dieser  verständigt  umgehend  die  örtlich  zuständige

Gesundheitsbehörde (BH Vöcklabruck).  Ebenso ist  die  Marktgemeinde  Lenzing  als

Eigentümerin der Sportstätten (ausgenommen Bootshaus) zu verständigen.

4) Der Verein hat sodann die Umsetzung der von der Gesundheitsbehörde angeordneten

Maßnahmen zu unterstützen. (zB. Contact-Tracing). 

5) Bei  Nichteinhaltung  dieser  Vorschriften behält  es  sich  der  Verein  vor,  das

Vereinsmitglied  zu  sanktionieren.  Behördliche  Strafen,  werden  demjenigen

Vereinsmitglied  ungekürzt  weitergegeben  bzw.  verrechnet,  welches  die  Strafe

ausgelöst hat. Der Verein ist diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.

VI. ZUSAMMENKÜNFTE BZW. WETTKÄMPFE MIT ZUSCHAUERN:

1) Keine Zusammenkünfte mit mehr als 25 TeilnehmerInnen:   

Der ATSV Lenzing Modal verzichtet bis auf weiteres auf Zusammenkünfte mit mehr als

25 TeilnehmerInnen.  Ausgenommen davon ist  die  konkrete Sportausübung sofern

dies im rechtlichen Rahmen möglich ist.

Somit sind ein Kantinenbetrieb oder eine Veranstaltung (gilt auch für Zuschauer bei

Wettkämpfen in Sportstätten) mit  mehr als 25 Personen auf bzw. in einer Sportstätte

sowie in Vereinsräumlichkeiten untersagt.
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2) In absoluten Ausnahmenfällen ist eine  Zustimmung der Marktgemeinde Lenzing als

Eigentümerin und Betreiberin der Sportstätten einzuholen. Erst danach können etwaige

Veranstaltungsanzeigen an die BH-Vöcklabruck gerichtet werden.

VII. SONSTIGES:

1) Zusätzliche  bzw.  strengere  Vorgaben  der  Fachverbände für  die  jeweils

sportartenspezifische  Sportausübung,  sind  in  Verantwortung  der  jeweiligen  Sektions-

leiterInnen einzuhalten. Sofern Fachverbände weniger strenge Regelungen vorgeben,

so sind dennoch die Bestimmungen des ATSV-Präventionskonzeptes einzuhalten.

2) Für den   Kantinenbetrieb   gilt:  

o 2G-Nachweis gemäß Punkt II. sowie Personenbeschränkung gemäß Punkt VI.

o 2-m-Abstand zu haushaltsfremden Personen

o FFP2-Masken-Pflicht wenn man aufsteht bzw. herumgeht

o Konsumation nur im Sitzen 

o Allgemeingültige Hygienebestimmungen
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ANHANG Covid-19-Beauftragte:

Mario MAIER (Obmann-Stv. und Sektionsleiter Windsurfen)
als Obmann-Stv. allgemein sowie zusätzlich für das Bootshaus Kammer und die
Wassersportsektionen Kanu und Windsurfen
0676/302 6883 bzw. mario.attersee@gmx.at

Christopher KRIEG (Sektionsleiter Fußball)
für die Räumlichkeiten Vereinsheim (ausgenommen 1. OG und Zielsport)
0660/67 33 067 bzw. c.krieg@lenzing.com 

Erwin KRIECHBAUM (Sektionsleiter Stocksport)
für Stocksporthalle und Sportbetrieb Stocksport
0676/55 155 25 bzw. kms10@traunseenet.at

Wolfgang KEMPTNER (Sektionsleiter Karate)
für Sportbetrieb Kampfsport (Karate, Kickboxen)
0664/7386 7387 bzw. wolfgang.kemptner@gmx.at

Mario SCHNEEBERGER (Vertreter Sektion Tischtennis)
0676/84 92 955 34 bzw. schnee.mario@gmx.at

Christian HUBER (Sektionsleiter Turnen)
Für Turnbetrieb 3fach-Sporthalle und Turnsaal VS Alt-Lenzing
0664/853 2202 bzw. ch.huber@lenzing.com

Thomas HÖLLERMANN (Spieler Attersee-Volleys und NW-Trainer Volleyball)
für den Bereich Volleyball Herren und Jugend
0699/109 79 477 bzw. thomashoellermann@gmx.at

Patrick KRIECHBAUM (Trainer Attersee-Volley-Girls)
für den Bereich Volleyball Damen
0676/411 82 82 bzw. atterseevolleys@gmail.com

Helmut KIRCHMAIR Sektionsleiter Zielsport 
für Zielsport und die Räumlichkeiten Zielsport im Vereinsheim
0664/853 22 12 bzw. h.kirchmair@lenzing.com
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